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§ 4 OrgHG
 OrgHG - Organhaftpflichtgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 11.06.2024

Gründet sich der Ersatzanspruch auf eine von einem Kollegialorgan beschlossene Entscheidung oder Verfügung, so

haften nur die Stimmführer, die für diese Entscheidung oder Verfügung gestimmt haben. Beruht jedoch die

Entscheidung oder Verfügung auf einer unvollständigen oder unrichtigen Darstellung des Sachverhaltes durch den

Berichterstatter, so haften auch die Stimmführer, die dafür gestimmt haben, nicht, es sei denn, sie hätten die

pflichtgemäße Sorgfalt grob fahrlässig außer acht gelassen.
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